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Stadt Bern 
Präsidialdirektion 

Stadtplanungsamt 

Genehmigungsvermerke 

Änderung gemäss Art. 122 Abs. 6 BauV 

öffentliche Auflage vom: 
Publikation im Anzeiger Region Bern am: 

26.11.2009-28.12.2009 
25.11.2009 + 02.12.2009 

Anzahl Einsprachen: 
Erledigte Einsprachen: 
Unerledigte Einsprachen: 

2 
2 
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BESCHLOSSEN DURCH DEN GEMEINDERAT AM: 17. November 2009 

Namens der Stadt Bern: 

Der Stadtpräsident 
Alexander Tschäppät 
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Der Stadtschreiber 
^r. Jürg Wichtermann 
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Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt 

Bern, den ] g f^AI 2010 

Die Vizestadtschreiberin 
Christa Hostettler 
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GENEHMIGT DURCH DAS KANTONALE AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG. 

15. JULI 2010 

DAS INKRAFTTRETEN WIRD DURCH DEN GEMEINDERAT BESTIMMT. 

Stadt Bern 

Stadtplanungsamt 
Zieglerstrasse 62 
Postfach 3001 Bern 

T 031 321 70 10 
F 031 321 70 30 
E stadtplanungsamt@bern.ch 
www.bern.ch 

Änderungen in den Überbauungsvorschriften 
(nicht zitierte Artikel bleiben unverändert) 

Art. 3 Art der Nutzung 
1 In den Baubereichen B1 bis B10 sowie im zugehörigen Vorland und in den Grenzab- 

standsbereichen gelten die im Plan eingetragenen Nutzungszonen gemäss den Vorschriften 
zum Nutzungszonenplan. 

2 Zusätzlich zu den Nutzungen gemäss Nutzungszonenplan sind Sport- und Freizeitnutzungen sowie 
überörtliche Verkaufsflächen, in denen keine Güter des täglichen Bedarfs angeboten werden, wie folgt 
zugelassen: 
a. 1 '250 m2 Bruttogeschossfläche (BGF) in Baufeld B5 
b. 1'250 m2 Bruttogeschossfläche (BGF) in Baufeld B7 

3 In den Baubereichen B1 und B4 sind zudem in den bestehenden Gebäuden Rehhagstrasse 79 und 
Wangenstrasse 102 betriebsunabhängige Büronutzungen zugelassen. 

4 Zusätzlich zu den Nutzungen gemäss Nutzungszonenplan sind in den Baubereichen B1, B2 und B3 
Dienstleistungsnutzungen für die Biotechnologiebranche und für pharmazeutische Betriebe erlaubt. 

Festlegungen: 

•••••• Wirkungsbereich 

B9 
Wgb II 

BKL.4 
70/12 

Baubereich 
Nutzungszone / Empfindlichkeitsstufe 

Bauklasse 
Gebäudelänge I Gebäudetiefe 

 I Baubereich 

Grünfläche Gf / Bestandesgarantie 

  Achse Stadtbach / Moosbach 

Ç) Zu erhaltende Bäume 

Neu zu pflanzende Bfiume 

ooooooooo Fusswegverbindung' 

o«o*o«o«o Fusswegverbindung (Velo erlaubt) 

   Fuss-und Veloweg 

Detallerschllessungsstrasse 

private Erschliessungsstrasse 

Festlegungen (neu) 

  Baubereich neu 

  Baubereich aufzuhebend 

Bäume aufzuhebend 

Lärmschutzwand 

33| Waldrand 

Hinweise: 

Änderungen im Überbauungsplan 

Wald 

Baulinie nach Nationalstrassengesetz 

Abwassersammelkanal 

Anpassung der Bachachse 
an UeO Juch / Hallmatt 
der Gemeinde Köniz 
(±15m) 

* Die Umgestaltung der Haimattstrasse 
wird In einem speziellen kantonalen „ 
Strassenplan geregelt o>e f9 
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